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C. Benitzung des Waldes zu Erholungszwecken
Arten der Benltzung

8§ 33. (1) Jedermann darf, unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 und des § 34, Wald zu
Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten.

(2) Zu Erholungszwecken gemaR Abs. 1 durfen nicht benitzt werden:

a) Waldflachen, fur die die Behdrde ein Betretungsverbot aus den Griinden des 8 28 Abs. 3 lit. d,
§ 41 Abs. 2 oder § 44 Abs. 7 verfiigt hat,

b) Waldflachen mit forstbetrieblichen Einrichtungen, wie Forstgarten und Saatkdmpe, Holzlager-
und Holzausformungspléatze, Material- und Geratelagerplatze, Gebé&ude, Betriebsstatten von
Bringungsanlagen, ausgenommen Forststralen, einschlieBlich ihres Gefahrdungsbereiches,

c) Wiederbewaldungsflachen sowie Neubewaldungsflachen, diese unbeschadet des § 4 Abs. 1,
solange deren Bewuchs eine Hohe von drei Metern noch nicht erreicht hat.

(3) Eine Uber Abs. 1 hinausgehende Benutzung, wie Lagern bei Dunkelheit, Zelten, Befahren oder
Reiten, ist nur mit Zustimmung des Waldeigenttimers, hinsichtlich der Forststralen mit Zustimmung
jener Person, der die Erhaltung der Forststrale obliegt, zuldssig. Das Abfahren mit Schiern im Wald ist
im Bereich von Aufstiegshilfen nur auf markierten Pisten oder Schirouten gestattet. Schilanglaufen ohne
Loipen ist unter Anwendung der nétigen Vorsicht gestattet; eine dartiber hinausgehende Benlitzung des
Waldes, wie das Anlegen und die Benitzung von Loipen, ist jedoch nur mit Zustimmung des
Waldeigentiimers gestattet. Eine Zustimmung kann auf bestimmte Benutzungsarten oder -zeiten
eingeschrankt werden. Sie gilt als erteilt, wenn die Zuldssigkeit der Benitzung und deren Umfang im
Sinne des § 34 Abs. 10 ersichtlich gemacht wurde.
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(4) Soweit es die ordnungsgemalle Bewirtschaftung der Walder zul&Rt, hat der Erhalter der
ForststraBe deren Befahren durch Fahrzeuge im Rettungseinsatz oder zur Versorgung von uber die
Forststrale erreichbaren Schutzhutten zu dulden; einer Ersichtlichmachung im Sinne des § 34 Abs. 10
bedarf es nicht. Ist die Forststrale abgesperrt, so ist zwischen dem Erhalter der Forststrae und der fir
den Rettungseinsatz zustandigen Stelle eine fiir den Erhalter der Forststrae zumutbare Vereinbarung
lUber die Zuganglichmachung der Forststrale zu treffen. Der Erhalter der ForststralRe hat gegentiber dem
Inhaber der Schutzhitte Anspruch auf eine dem Umfang der Benutzung der Forststrale entsprechende
Entschadigung fur vermdgensrechtliche Nachteile. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 dritter bis sechster
Satz sind sinngeméaR anzuwenden.

(5) Durch die Benutzung des Waldes zu Erholungszwecken tritt eine Ersitzung (88 1452 ff. ABGB)
nicht ein.

(6) Die Sicherstellung der Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 3 darf von Organen des
offentlichen Sicherheitsdienstes wahrgenommen werden.

Schlagworte
Benutzungszeit

Zuletzt aktualisiert am
16.11.2023

Gesetzesnummer
10010371

Dokumentnummer
NOR12132163

alte Dokumentnummer
N8197522394L

www.ris.bka.gv.at Seite 2 von 2



	C. Benützung des Waldes zu Erholungszwecken

